
  

Anzug betreffend Durchführung Schulsynode in unterrichtsfreier Zeit 10.5138.01 
 

Am Mittwoch, 21. April 2010 fand die 81. Jahresversammlung der Staatlichen Schulsynode (SSS) des Kantons 
Basel-Stadt statt. Die Schulsynode gilt als obligatorische LehrerInnen-Fortbildung und die Schulen bleiben 
geschlossen. Sämtliche Unterrichtsstunden entfallen an diesem Tag. 

Die SSS dauerte rund 2.5 Stunden (8.00 Uhr bis ca. 10.30 Uhr). Anschliessend fand die freiwillige Schulsynode 
(fss) statt, welche zur Mittagszeit endete. Die Teilnahme an der fss ist dem Namen entsprechend freiwillig und 
wird - gemäss Einladung - durch den schulfreien Tag erleichtert. 

Gemäss Protokoll nahmen an der SSS 2009 2027 stimmberechtigte Mitglieder teil, 138 waren entschuldigt. Die 
anschliessende fss 2009 wurde von 556 Mitgliedern besucht, d.h. rund ¾  der Leute verliessen nach dem 
obligatorischen Teil den Saal und nutzten den unterrichtsfreien Tag anderweitig. Nach Aussagen von 
Teilnehmern der Schulsynode, waren die Besuchszahlen 2010 ähnlich. 

Die Unterzeichnenden betrachten die Durchführung der beiden Veranstaltungen - insbesondere der freiwilligen 
Schulsynode - an einem normalen Schultag als nicht notwendig und halten eine Durchführung zu unterrichtsfreien 
Zeiten für angezeigt. Es ist nur schwer nachvollziehbar, weswegen der Unterricht wegen einer 2 1/2-stündigen 
Weiterbildung an einem ganzen Tag ausfallen muss. 

Der Ausfall der Unterrichtsstunden hat zudem mehrere Konsequenzen: 

- Der Ausfall des Unterrichts führt bei den Eltern zu einem organisatorischen und oft auch finanziellen 
Mehraufwand, müssen doch in der Regel die Kinder in dieser Zeit anderweitig betreut werden. 

- Rechnet man pro stimmberechtigtes Mitglied mit ca. 2-3 ausgefallenen Lektionen pro Tag und konservativ 
geschätzten Kosten von CHF 50 pro Lektion, entstehen dem Kanton wiederkehrende Kosten von rund  
CHF 200'000 -300'000. 

Wir bitten deshalb den Regierungsrat zu prüfen und berichten, 

- ob eine Durchführung der freiwilligen Schulsynode in unterrichtsfreien Zeiten möglich ist, 

- ob eine Durchführung der Staatlichen Schulsynode in unterrichtsfreien Zeiten möglich ist oder mit einem 
kürzeren Unterrichtsausfall (z.B. nur Nachmittag) möglich ist, 

- ob anstelle einer Vollversammlung auch eine Delegierten-Versammlung möglich wäre. 

Christian Egeler, Christine Wirz-von Planta, Balz Herter, Lorenz Nägelin, Alexander Gröflin, Tanja 
Soland, Christophe Haller, Anita Heer, Daniel Stolz, Franziska Reinhard 

 

 


